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Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 4. Sitzung vom 17. September 2020 

Traktandum Nr. 323 

Registratur Nr. 10.3.72 

Axioma Nr. 4826  

Ostermundigen, 31. März 2020 / ERupJac 

Überparteiliche Motion betreffend „Besserer Budget- und Finanzprozess“; 

Erheblicherklärung/Ablehnung resp. Umwandlung in ein Postulat 

Wortlaut bzw. Auftrag 

Der Gemeinderat wird beauftragt, im Hinblick auf den Finanzplan 2021 - 2026 den bestehen-

den Budget- und Finanzprozess (mitsamt dem Finanzplanprozess als Steuerungsinstrument) 

derart anzupassen, dass die vom Parlament vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden 

können. 

Eingereicht am: 31. Oktober 2019 

Unterzeichnende: Hans Wipfli (SVP), C. Nova (SP), R. Rickenbach (FDP), T. Weibel (FDP), 

P. Zeyer (SP), B. Fredrich (SP), J. Weishaupt (SP), E. Selmani (SP), R. Mahler (SP), Ch. Zeyer (SP), 

S. Zesiger (FDP), Ch. Leiser (FDP), R. Rüfli (parteilos), E. Hirsiger (SVP), H.R. Hausammann 

(SVP), A. Gränicher (SVP), 1 Unterschrift nicht leserlich 

 

1. Stellungnahme des Gemeinderates vom 21. April 2020 

Der Gemeinderat ist bereit, den Budget- und Finanzplanprozess anzupassen. Um jedoch die 

„vom Parlament vorgegebenen Eckwerte“ einhalten zu können, müssen diese Eckwerte dem 

Gemeinderat bekannt sein. 

Aus der Diskussion zum Finanzplan 2020 – 2024 an der Sitzung des Grossen Gemeinderates 

vom 31. Oktober 2019 geht ein Punkt klar und deutlich über alle Parteien hervor: der Ge-

meinderat muss eine Finanzstrategie erarbeiten. Der Gemeinderat hat im Januar 2020 eine 

externe Projektleitung für die Erarbeitung einer Finanzstrategie beauftragt. 

Aus mehreren Voten der GGR-Sitzung vom 31. Oktober 2019 geht hervor, dass Änderungen 

auf der Einnahmen- sowie Ausgabenseite vorzunehmen sind. Die Bandbreite ist gross und 

auch die Parlamentarier an der GGR-Sitzung vom 31. Oktober 2019 waren derselben Mei-

nung. Die Einen wollen eine Steuererhöhung und die Anderen auf keinen Fall. Die Einen wol-

len zusätzliche Aufgaben erfüllen und die Andern nicht. Aus den Voten des Erstunterzeich-

nenden H. Wipfli können folgende Eckwerte zusammengefasst werden: 

 Ein ausgeglichener Finanzplan 

 Ein jährlicher Fehlbetrag von maximal CHF 1,5 bis 2 Mio. 
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Aus weiteren Voten können folgende Eckwerte zusammengefasst werden: 

 Überprüfung des Lastenausgleichs 

 CHF 3,5 Mio. aus Liquidation PVS B-I-O 

 Steuererhöhung von mindesten einem Steuerzehntel 

 Bis 2026 kein Bilanzfehlbetrag 

Wie bereits erwähnt, lassen die Voten der Parlamentarier einen breiten Spielraum offen. 

Der Auftrag des GGR vom 31. Oktober 2019 an den GR lautete: Der Gemeinderat wird beauf-

tragt, einen überarbeiteten Finanzplan in Varianten bis am 19. Dezember 2019 auszuarbeiten. 

Ziel des Finanzplans ist es, dass die Gemeinde mit grosser Wahrscheinlichkeit bis ins Jahr 

2026 keinen Bilanzfehlbetrag ausweist. 

Der Budgetprozess für das Budget 2021 begann bereits im Februar 2020 mit der Erarbeitung 

der Budgetziele durch den Gemeinderat. 

Um den Budgetprozess strenger auszugestalten, soll das Finanzdepartement das Mandat 

erhalten, den Prozess enger zu führen und die Vorschläge der Departemente kritischer zu 

hinterfragen. Das Finanzdepartement soll dem Gemeinderat strittige Positionen zum Ent-

scheid vorlegen. Alle Gemeinderatsmitglieder sollen das gesamte Budget prüfen, vor allem 

auch jene Positionen, welche nicht das eigene Departement betreffen. Sie können weitere 

Positionen zur Beratung in Frage stellen. Bei Uneinigkeit soll nach kurzer Diskussion abge-

stimmt und ein Mehrheitsentscheid gefällt werden.  

Bei den Budgetrunden mit den einzelnen Abteilungen soll nebst einem GPK-Mitglied jeweils 

ein Ausschuss der Finanzkommission dabei sein. Hier besteht die Möglichkeit, gezielt Fragen 

zu stellen und die Einhaltung der Eckwerte zu überprüfen. 

Im Pflichtenheft der Finanzkommission sind die Aufgaben in Ziffer 2.1 Allgemein, 2.2 Auf-

gaben im Einzelnen und 2.3 Zusätzliche Aufgaben wie folgt aufgeführt: 

„2.1. Die Kommission berät den Gemeinderat in den Fragen, die den Finanzhaushalt der Ge-

meinde betreffen, d.h. vorwiegend in Bezug auf die jährlichen Voranschläge, den Finanzplan, 

die Jahresrechnung sowie die Kreditvorlagen, welche die Kompetenz des Gemeinderates 

übersteigen und die Kreditabrechnungen, welche in der Kompetenz des Grossen Gemeinde-

rates liegen. 

Soweit die Kommission nicht durch Gesetz oder Gemeindereglement selbstständige Befug-

nisse übertragen sind, steht ihr lediglich die Begutachtung und Antragstellung der vorgeleg-

ten Geschäfte zu. 

2.2. Der Kommission obliegen 

- das Überarbeiten des jährlichen Voranschlags zuhanden des Gemeinderates; 

- das Beurteilen des Finanzplans auf die finanzielle Tragbarkeit; 

- das Begutachten der Gemeinderechnung; 

- das Stellungnehmen zu den Kreditvorlagen auf die finanzielle Tragbarkeit, welche die 

Kompetenzen des Gemeinderates übersteigen; 

- das Prüfen der Kreditabrechnungen, die in der Kompetenz des Grossen Gemeinderates 

liegen; 

- das Beraten des Gemeinderates in Fragen hinsichtlich des Finanzhaushalts. 
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2.3. Der Gemeinderat, die/der Departementsvorstehende sowie das Gemeindepräsidium kön-

nen der Kommission weitere Geschäfte zur Begutachtung und Antragstellung vorlegen und 

Aufträge erteilen.“ 

Im Jahr 2020 wird der Gemeinderat die Finanzstrategie 2030 mit Hilfe einer externen Projekt-

leitung erarbeiten. Zusammen mit der langfristigen Finanzstrategie 2030 wird der mittelfristi-

ge Finanzplan 2021 – 2025 mit dem Investitionsprogramm erarbeitet. Der Finanzplanprozess 

wird mit der Erarbeitung der Finanzstrategie ebenfalls überprüft und angepasst. 

Sobald der überarbeitete Budget- und Finanzplanprozess umgesetzt ist, soll die Motion im 

Zusammenhang mit dem Verwaltungsbericht 2020 abgeschrieben werden. 

2. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie Artikel 53 der Geschäftsordnung des 

Grossen Gemeinderates, beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei fol-

gender 

B e s c h l u s s    zu fassen: 

Die Motion wird erheblich erklärt. 

 

GEMEINDERAT OSTERMUNDIGEN 

  
Thomas Iten Barbara Steudler 

Präsident Gemeindeschreiberin 


